
 

 

 

Ausfüllhilfe 

zum (Teil-)Verwendungsnachweis (Antrag auf Auszahlung)  
für Ausbildungsmaßnahmen zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin der Förderperiode 

2022  

 

Die Formulare zur Beantragung der Auszahlung von bewilligten Ausbildungsmaßnahmen gliedern sich in 

die drei folgenden Vordrucke:  

1. (Teil-)Verwendungsnachweis (Antrag auf Auszahlung) 

2. Kontrollformular (Pflichtanlage) 

Nur mit Unterschrift auf dem Kontrollformular ist Ihr Antrag auf Auszahlung rechtsverbindlich gestellt. 

Übermitteln Sie das Kontrollformular möglichst gleichzeitig mit dem Antrag auf Auszahlung über das 

elektronische Antragsportal, so kann der Antrag auf Auszahlung beschleunigt bearbeitet werden. 

3. Anlage 1  

Wenn die Auszahlung für mehr als fünf Auszubildende beantragt wird, nutzen Sie bitte die Anlage 1 um 

weitere Auszubildende aufzuführen. 

Des Weiteren sind dem Teilverwendungsnachweis folgende Nachweise beizufügen: 

- eine aktuelle Gehaltsabrechnung, 

- eine Bestätigung der zuständigen Stelle, dass das Ausbildungsverhältnis weiterhin besteht. 

Bei Vorlage des abschließenden Verwendungsnachweises sind diesem folgende Nachweise beizufügen: 

- die letzte Gehaltsabrechnung, 

- der Prüfungsnachweis. 

 

Wichtige Hinweise 

Der Antrag auf Auszahlung ((Teil-)Verwendungsnachweis) für durchgeführte Ausbildungsmaßnahmen 

sowie die Übermittlung des Kontrollformulars, der Anlagen zum (Teil-)Verwendungsnachweis und 

Nachweise sind ausschließlich auf elektronischem Wege über das eService-Portal des Bundesamtes auf 

der Internetseite https://antrag-gbbmvi.bund.de möglich. 

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zum elektronischen Antragsportal können Sie nach der 

Anmeldung im eService-Portal aufrufen (siehe Rubrik „Kontakt und Bedienungsanleitung“).  

Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie unter 

www.bag.bund.de. 

Ein (Teil-)Verwendungsnachweis darf nur Angaben zu den Auszubildenden eines 

Zuwendungsbescheides enthalten. Deshalb ist für jeden Zuwendungsbescheid ein separater  

(Teil-)Verwendungsnachweis unter Bezugnahme auf die jeweilige Antrags-ID und ggf. auf das 

Geschäftszeichen vorzulegen. 

 

  

https://antrag-gbbmvi.bund.de/
http://www.bag.bund.de/


Beachten Sie die Fristen zur Vorlage der (Teil-)Verwendungsnachweise: 

 

Teilverwendungsnachweise sind jeweils innerhalb der ersten zwei Monate eines Kalenderjahres für 

die absolvierten Ausbildungsmonate des vorangegangenen Kalenderjahres vorzulegen. 

Der abschließende Verwendungsnachweis ist innerhalb von zwei Monaten nach dem 

Ausbildungsende vorzulegen. Die Ausbildung gilt mit dem Tag als beendet, an dem die Auszubildende 

bzw. der Auszubildende die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat. 

 

Sofern bewilligte Ausbildungsverhältnisse vorzeitig beendet oder nicht wie bewilligt durchgeführt werden, 

sind Sie verpflichtet, dies dem Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Nutzen Sie hierfür das Formular 

„Änderungsmitteilung“. Dieses steht Ihnen im eService-Portal des Bundesamtes zur Verfügung. 

 

Beispiel: 

Anhand des folgenden Beispiels wird das Ausfüllen der Vordrucke veranschaulicht: 

Das Unternehmen Reinhard Wendel Transport GmbH beschäftigt 60 Mitarbeiter, ist Halter von 10 

mautpflichtigen schweren Nutzfahrzeugen und betreibt gewerblichen Güterverkehr. Es handelt sich um 

ein mittleres Unternehmen (siehe „Merkblatt zur Definition KMU“). 

Dem Unternehmen wurde für die Förderperiode 2022 unter dem Geschäftszeichen (8521.2.001/001#001 

– 2022) eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 60.000,00 Euro bewilligt. 

Wie beantragt durchlaufen zwei Auszubildende die Ausbildung zum Berufskraftfahrer und haben das 1. 

Kalenderjahr ihrer Ausbildung erfolgreich absolviert. 



  
 

 

 

Geben Sie bitte die Antrags-ID, sowie das im Zuwendungsbescheid aufgeführte 

Geschäftszeichen des Bundesamtes für Güterverkehr ohne die Ziffern nach der Raute (#) an. 

 
Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen, 

geben Sie bitte die vollständige Firmen- oder 

Unternehmensbezeichnung einschließlich der Rechtsform 

laut der Handelsregistereintragung ein.  

 

Ist Ihr Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen, 

geben Sie bitte den Vornamen und Namen (und falls zutreffend 

die Geschäftsbezeichnung) an. 

. 

 

Tragen Sie bitte den Unternehmenssitz mit Anschrift, 

Postleitzahl und Ort ein.  

 

Änderungen von Unternehmensdaten sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das Bundesamt für Güterverkehr ein 

entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 

 

Geben Sie bitte durch Ankreuzung an, ob es sich um einen Teilverwendungsnachweis  

oder den abschließenden Verwendungsnachweis handelt. 

. 

 



 

 

Bitte wählen Sie aus, ob der (Teil-)Verwendungsnachweis von 

dem antragstellenden Unternehmen selbst oder einem/einer 

bevollmächtigten Dritten im eService-Portal eingestellt wird. 

Bei Übermittlung des (Teil-)Verwendungsnachweises durch das 

Unternehmen selbst tragen Sie bitte den/die Ansprechpartner/in aus 

Ihrem Unternehmen ein.  

Achten Sie insbesondere auf die exakten Angaben von 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Bei Übermittlung des (Teil-)Verwendungsnachweises durch einen/eine 
Bevollmächtigte/n, tragen Sie bitte den Firmennamen (sofern 
vorhanden), den Namen und Vornamen sowie die Anschrift und 
Kontaktdaten des/der Bevollmächtigten ein. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nur auf Anfrage durch das Bundesamt für 
Güterverkehr vorzulegen. 

Änderungen zum Ansprechpartner oder zur Kommunikationsverbindung sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das 
Bundesamt für Güterverkehr ein entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 
 



 

Bitte erfassen Sie die korrekte und vollständige deutsche 
Bankverbindung des antragstellenden Unternehmens. IBAN und BIC 
sind ohne Leerzeichen einzutragen. 
Änderungen der Bankverbindung sind in Ihrem eigenen Interesse 
umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das Bundesamt für 
Güterverkehr ein entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ zur 
Verfügung. 

Geben Sie das Datum des Zuwendungsbescheides an, mit dem die 
Zuwendung für die abgerechnete/n Maßnahme/n bewilligt wurde.  

Erfassen Sie bitte den/die Name/n der/des Auszubildende/n, sowie 
den Zeitraum bzw. die Zeiträume, welche Sie abrechnen möchten. 

 

Bei Vorlage eines Teilverwendungsnachweises geben Sie bitte 

dies durch Ankreuzung an. 

Kreuzen Sie bitte ebenfalls die beizufügenden Nachweise an. 



 

Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzung, welche Anlagen dem 

(Teil-)Verwendungsnachweis beigefügt sind. Die (Pflicht-)Anlagen 

sind ebenso wie der (Teil-)Verwendungsnachweis selbst über das 

eService-Portal zu übermitteln.  

Das Übersenden der Anlagen auf dem Postweg, per Telefax oder 

E-Mail ist nicht zulässig.  

Beachten Sie bitte, dass Ihr (Teil-)Verwendungsnachweis nur mit 

Übermittlung des Kontrollformulars (Pflichtanlage) wirksam ist. 

 

Bei Vorlage eines abschließenden Verwendungsnachweises 

geben Sie dies bitte durch Ankreuzung an. 

Kreuzen Sie bitte ebenfalls die beizufügenden Nachweise 

an. 

Sämtliche Angaben sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) und Verstöße sind strafbewährt. 
Lesen Sie die Erklärungen daher sorgfältig durch. Diese sind zu beachten und einzuhalten. 



  



 

 

Das unterschriebene und mit Firmenstempel versehene Kontrollformular 
ist möglichst gleichzeitig mit dem (Teil-)Verwendungsnachweis zu 
übermitteln, so kann der (Teil-)Verwendungsnachweis beschleunigt 
bearbeitet werden. Spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Übermittlung des (Teil-)Verwendungsnachweises ist das Kontrollformular 
zu übermitteln. 
 



  

Bei Unterzeichnung des Kontrollformulars durch das 
Unternehmen selbst sind hier die Angaben zum antragstellenden 
Unternehmen einzutragen, 
Erfolgt die Unterzeichnung durch eine/einen Bevollmächtigten 
sind hier die Angaben des/der Bevollmächtigten einzutragen. 

 
Bitte geben Sie das im Zuwendungsbescheid 
aufgeführte Geschäftszeichen des Bundesamtes für 
Güterverkehr ohne die Ziffern nach der Raute (#) an. 

 

Das unterschriebene und Firmenstempel versehene Kontrollformular ist möglichst gleichzeitig mit dem 
(Teil-)Verwendungsnachweis zu übermitteln, so kann der (Teil-)Verwendungsnachweis beschleunigt 
bearbeitet werden. Spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung des (Teil-)Verwendungs-
nachweises ist das Kontrollformular zu übermitteln. 

 

Sofern Sie das Kontrollformular im Nachgang zu 

einem bereits übermittelten (Teil-) 

Verwendungsnachweis übersenden, geben Sie bitte 

die ID des (Teil-)Verwendungsnachweises an. Diese 

wurde Ihnen mit der Bestätigungsmail mitgeteilt. 

 


